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Bekanntmachungen der Departemente und der Ämter 

 
Vernehmlassungsverfahren 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Bericht und Vorentwurf zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches 
in der Fassung vom 13. Dezember 2002 betreffend die Umsetzung 
von Art. 123a BV über die lebenslange Verwahrung extrem gefährlicher 
Straftäter (Verwahrungsinitiative) 
Der neue Artikel 123a der Bundesverfassung wurde von Volk und Ständen am 
8. Februar 2004 mit der Zustimmung zur Volksinitiative «Lebenslange Verwahrung 
für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter» gutge-
heissen. Die lebenslange Verwahrung dieser Kategorie von Straftätern darf nur noch 
eingeschränkt überprüft werden. Die von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitete Ände-
rung des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches sieht ein mehrstufiges Verfahren 
vor, das im Sinne der Initiative einen Überprüfungsautomatismus ausschliesst, aber 
gleichzeitig der EMRK Rechnung trägt. 
Vernehmlassungsfrist: 15. Dezember 2004 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: 
Bundesamt für Justiz, 3003 Bern, Telefon 031 322 41 43 
www.ofj.admin.ch/themen/lebverwahr/intro-d.htm 

28. September 2004 Bundeskanzlei 
 


